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Anlage 1 
 

Stadt Nürnberg 

 
 

Konzept der modularen Qualifizierung 
für Beamtinnen und Beamte der Stadt Nürnberg 

in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher 
Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst 

 
 

Auf Grund von Art. 20 des Gesetzes über die Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen der 
bayerischen Beamten und Beamtinnen (Leistungslaufbahngesetz – LlbG) vom 5. August 2010 
(GVBl S. 410, 571, ber. S. 764, BayRS 2030-1-4-F), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 
2020 (GVBl S. 368), in Verbindung mit §§ 34 ff. der Verordnung über den fachlichen Schwerpunkt 
feuerwehrtechnischer Dienst (FachV-Fw) vom 18. November 2011 (GVBl S. 599, BayRS 2038-
3-2-12-I), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 106 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl S. 98), 
erlässt die Stadt Nürnberg mit Genehmigung des Landespersonalausschusses folgendes Kon-
zept der modularen Qualifizierung: 

 
 
 

1. Geltungsbereich 
 

Dieses Konzept der modularen Qualifizierung gilt für die Beamtinnen und Beamten der 
Stadt Nürnberg in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwer-
punkt feuerwehrtechnischer Dienst. 

 
 

2. Zuständigkeit und Verfahren 
 

2.1 ¹Die Zuständigkeit für die Organisation und Durchführung der Lehrveranstaltungen wird 
gemäß § 35 Abs. 2 und § 40 Abs. 1 Satz 3 FachV-Fw den in den anliegenden  
Übersichten festgelegten Stellen übertragen. 

 
²Die zuständigen Stellen tragen dafür Sorge, dass die vorgesehenen Maßnahmen  
entsprechend dem jeweiligen Bedarf regelmäßig durchgeführt werden. 

 
³Nach § 35 Abs. 3, § 40 Abs. 1 Satz 3 FachV-Fw führt das Staatsministerium des Innern 
die Prüfungen zum Abschluss der modularen Qualifizierung durch. 

 

2.2 ¹Für die Teilnahme an der modularen Qualifizierung müssen neben dem positiven Fest- 
stellungsvermerk in der periodischen Beurteilung (Art. 20 Abs. 4 LlbG) folgende Ämter 
erreicht sein: 

 

- Für die modulare Qualifizierung für ein Amt der Besoldungsgruppe A 10 (§ 37 Abs. 1 

bis 3 FachV-Fw) ein Amt der Besoldungsgruppe A 9; 
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- Für die modulare Qualifizierung für ein Amt der Besoldungsgruppe A 11 (§ 37 Abs. 4 

Sätze 1 und 2 FachV-Fw) ein Amt der Besoldungsgruppe A 10. ²Als besonderer Auf-
gabenbereich im Sinn des § 34 Satz 3 FachV-Fw werden herausgehobene Sachbear-
beiterstellen des feuerwehrtechnischen Dienstes festgelegt, die keine Verbandsführer-
qualifikation erfordern und folgenden Verwendungsbereichen zuzuordnen sind: „Inte-
grierte Leitstelle“, „Einsatz, Organisation und Bevölkerungsschutz“, „Technik“, „Aus- 
und Fortbildung“ sowie „Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz“. 
 

- 5Für die modulare Qualifizierung für ein Amt der Besoldungsgruppe A 14 (§ 40 Abs. 1 

S. 1 FachV-Fw) ein Amt der Besoldungsgruppe A 13. 

2.3 ¹Die Anmeldung für die Teilnahme an der modularen Qualifizierung erfolgt aufgrund eines 
Beschlusses des Personal- und Organisationsausschusses, mit dem die Beamtinnen und 
Beamten bestimmt werden, die erstmals an den jeweiligen Maßnahmen der modularen 
Qualifizierung teilnehmen können; der Beschluss über die Anmeldung zur modularen 
Qualifizierung für Ämter ab der Besoldungsgruppe A 10 schließt die Teilnahme am Zu-
satzmodul nach A 11 ein, sofern die sonstigen Voraussetzungen nach Nr. 2.2 Spiegel-
strich 2 des Konzepts der Stadt Nürnberg erfüllt sind. ²Das Personalamt unterrichtet die 
angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer schriftlich über die Anmeldung zur mo-
dularen Qualifizierung und die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für den 
feuerwehrtechnischen Dienst informiert schriftlich über die gemäß Nr. 3 zu absolvierenden 
Maßnahmen sowie deren Terminierung. 

 

³Beamtinnen und Beamte, die an der modularen Qualifizierung nicht teilnehmen oder den 
Beginn der modularen Qualifizierung oder einzelner Maßnahmen verschieben möchten, 
erklären dies schriftlich gegenüber dem Personalamt. 

 

 

3. Inhalt und Dauer der Maßnahmen 
 

Die nähere Ausgestaltung und die Dauer der Maßnahmen ergeben sich aus § 37 Abs. 1 
und 4 sowie § 41 Abs. 1 FachV-Fw und den anliegenden Übersichten. Fortbildungen, die 
nicht länger als fünf Jahre zurückliegen und die nach Inhalt, Art und Umfang den Maß-
nahmen der modularen Qualifizierung entsprechen, können im Umfang von höchstens 
der Hälfte des Gesamtumfangs der Maßnahmen der modularen Qualifizierung angerech-
net werden. Nach Abschluss der Maßnahme der modularen Qualifizierung ist auch im 
Falle einer Anrechnung von Fortbildungen die dafür vorgesehene Prüfung abzulegen. 
Das Personalamt entscheidet auf Vorschlag der Berufsfeuerwehr Nürnberg im Einzelfall 
über eine Anrechnung. 
 

 

4. Teilnahmebescheinigung, Prüfung 
 

¹Ein Abdruck der Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme ist dem Personalamt 
der Stadt Nürnberg spätestens vier Wochen nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme 
zu übermitteln. ²Eine nicht erfolgreiche Teilnahme ist von der Leiterin oder dem Leiter der 
jeweiligen Maßnahme schriftlich zu begründen. ³Ein Abdruck der Bescheinigung über die 
erfolgreiche Teilnahme und die Begründung bei nicht erfolgreicher Teilnahme sind zum 
Personalakt zu nehmen. 
4Die Prüfung zum Abschluss der modularen Qualifizierung nach § 37 Abs. 2 FachV-Fw 
findet unmittelbar nach Abschluss der Maßnahme statt. 5Die Prüfung zum Abschluss der 
modularen Qualifizierung nach § 41 Abs. 2 FachV-Fw findet spätestens 3 Monate nach 
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Abschluss der Maßnahmen statt. 6Das Ergebnis der Prüfung sowie die Gesamtprüfungs-
note sind der Prüfungsteilnehmerin oder dem Prüfungsteilnehmer schriftlich mitzuteilen. 
7Das Personalamt der Stadt Nürnberg erhält einen Abdruck dieser Mitteilung. 

 

5. Abschluss der modularen Qualifizierung 
 

¹Der Personal- und Organisationsausschuss stellt den erfolgreichen Abschluss der  
modularen Qualifizierung fest. 
²Die Feststellung über den erfolgreichen Abschluss ist eine Voraussetzung für eine  
Beförderung in ein Amt der Besoldungsgruppe A 10, A 11 oder A 14. 

 

 

6. Inkrafttreten 
 

Dieses Konzept der modularen Qualifizierung tritt mit dem Ablauf einer Woche nach Be-
schlussfassung durch den POA in Kraft. 
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Übersicht 1: Modulare Qualifizierung für Ämter der Besoldungsgruppe A 10 
 
 

 
zu absolvierende 
Maßnahme in 
BesGr 

Modul / Inhalt der Maßnahme Zeitdauer Durchführende Stelle 

 

A9 oder A9 + AZ 
 

B IV Teil 1a (Bayern), insbesondere 
taktische Grundlagen des Zugfüh- 
rers 
Theorie und praktische Umsetzung 

 

25 Tage 
(5 Wochen) 

 

Stadt Nürnberg in Kooperation mit 
der Arbeitsgemeinschaft der Leiter 
der Berufsfeuerwehren (AGBF) 

 

A9 oder A9 + AZ 
 

B IV Teil 1b (Bayern), insbesondere 
Innendienstqualifikationen des Zug- 
führers 
Mitarbeiterführung 

Grundlagen Vorbeugender Brand- 

und Gefahrenschutz Rechtsgrundla-

gen (Einsatz, Verwaltung) 

Grundlagen Methodik, Didaktik Kom-

munikation 

 

35 Tage 
(7 Wochen) 

 

Stadt Nürnberg in Kooperation mit 
der Arbeitsgemeinschaft der Leiter 
der Berufsfeuerwehren (AGBF) 

 

Das Ausstellen der Teilnahmebescheinigungen erfolgt nach Maßgabe des § 37 Abs. 1 Satz 3 FachV-Fw. 
Die praktische und mündliche Prüfung nach Abschluss der Maßnahmen (§ 37 Abs. 2 FachV-Fw) wird durch 
eine vom Prüfungsausschuss eingesetzte Prüfungskommission nach § 8 FachV-Fw abgenommen. 
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Übersicht 2: Modulare Qualifizierung für Ämter der Besoldungsgruppe A 11 
 

zu absolvierende 
Maßnahme in BesGr 

Modul / Inhalt der Maßnahme Zeitdauer Durchführende Stelle 

 

A 10 
 

Lehrgang zur Vertiefung der 
Sachkenntnisse im Verwen-
dungsbereich sowie der Kennt-
nisse zur Personal- und  
Menschenführung und Füh-
rungspraxis 

 

Umsetzung der gewonnenen 
Erkenntnisse im Rahmen einer 
Hospitation in einer geeigneten 
Ausbildungsstelle, die dem Auf-
gabengebiet der Tätigkeit ent-
spricht (bundesweit möglich) 

 

15 Tage 
(3 Wochen) 

 
 
 
 
 
 

20 Tage 
(4 Wochen) 

 

Stadt Nürnberg in Kooperation mit 
Berufsfeuerwehren sowie Ausbil-
dungs- und Hospitationsstätten im 
Bundesgebiet 
 
 

 

Das Ausstellen der Teilnahmebescheinigung erfolgt nach Maßgabe des § 37 Abs. 4 FachV-Fw. 
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Übersicht 3: Modulare Qualifizierung für Ämter der Besoldungsgruppe A 14 
 

Die Maßnahmen erfolgen gemäß § 41 Abs. 1 S. 1 FachV-Fw in Anlehnung an die theoretischen Inhalte der 
gültigen Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des höheren feuerwehrtechnischen 
Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen (VAPhD-Feu). 

 
zu absolvierende 
Maßnahme in BesGr 

Modul / Inhalt der Maßnahme Zeitdauer Durchführende Stelle 

 

A 13 
 

Verwaltungslehrgang, insbeson- 
dere 
Rechtslehre (Verwaltungsrecht, 
öffentliches Dienstrecht, Perso- 
nalvertretungsrecht, Haushalts- 
recht, Brand- und Katastrophen- 
schutzrecht, Disziplinarrecht) 

 

40 Tage 
(8 Wochen) 

 

Verwaltungsakademie in Berlin 

 

A 13 
 

Führungslehrgang IIIa, insbe- 
sondere 
Moderation und Verhandlung, Be-
urteilungswesen, Stressbewälti-
gung und Einsatznachsorge, 
Suchtbewältigung, 

Zeit- und Selbstmanagement 

 

15 Tage 
(3 Wochen) 

 

Brand- und Katastrophenschutz- 
schule in Heyrothsberge 

 

A 13 
 

Führungslehrgang IIIb, insbe- 
sondere 
Grundzüge der Betriebswirt- 
schaftslehre, Qualitätsmanage-
ment, Öffentlichkeitsarbeit 

 

15 Tage 
(3 Wochen) 

 

Feuerwehrakademie Hamburg 

 
Das Ausstellen der Teilnahmebescheinigungen erfolgt nach Maßgabe des § 41 Abs. 1 Satz 3 FachV-Fw. 
Die mündliche Prüfung nach Abschluss der Maßnahmen (§ 41 Abs. 2 FachV-Fw) wird durch eine vom Prü-
fungsausschuss eingesetzte Prüfungskommission nach § 8 FachV-Fw abgenommen. 



  

Erläuterung zu den besonderen Aufgabenbereichen nach § 34 Satz 3 FachV-Fw 

 

Von den insgesamt 17 Stellen der Besoldungsgruppe A 11 bei der Berufsfeuerwehr Nürnberg (8 im Einsatz-
mischdienst und 2 in der Integrierten Leitstelle) erfüllen derzeit 10 Stellen die Voraussetzungen nach Nr. 2.2 
Spiegelstrich 2 des Konzepts der modularen Qualifizierung der Stadt Nürnberg für den feuerwehrtechnischen 
Dienst. Die Stellen können den dort festgelegten Einsatzbereichen zugeordnet werden und erfordern keine Ver-
bandsführerqualifikation. Entsprechend soll von den Stelleninhabern (w/m/d) das Zusatzmodul der modularen 
Qualifizierung für die BesGr. A11 in besonderen Aufgabenbereichen nach § 34 Satz 3 FachV-FW absolviert 
werden können. 
 
In der Tabelle 1 sind die Stellen, die derzeit o. g. Voraussetzungen erfüllen, mit Stellenplannummern und Stel-
lenbezeichnungen (Organisationsstand Januar 2020) zusammengefasst: 
 
Tabelle 1 

Stellenplannummer Stellenbezeichnung 
370.0151 Sachbearbeiter/in Bevölkerungsschutz 

370.0156 Sachbearbeiter/in Bevölkerungsschutz 

370.0321 Sachbearbeiter/in Fortbildung BF, Aus-/Fortbildung FF 

370.0325 Sachbearbeiter/in Praktische Ausbildung, Lehrgänge 

370.0471 Sachbearbeiter/in Waren- und Geschäftshäuser 

370.0475 Sachbearbeiter/in Feuerbeschau Hochhäuser 

370.0480 Sachbearbeiter/in Feuerbeschau Hochhäuser 

370.0481 Sachbearbeiter/in Veranstaltungen, Sondernutzungen und Baumaß-
nahmen im öffentlichen Raum 

370.0603 Sachbearbeiter/in Qualitätsmanagement ILS 

370.0630 Sachbearbeiter/in Integrierte Leitstelle 

 
Aufgrund von Umstrukturierungen, Aufgabenverschiebungen und nicht zuletzt ausgelöst durch gesetzlichen Än-
derungen (z. B. Novellierung der FachV-FW) wird eine Anpassung der Stellen und Stellenwerte nicht ausblei-
ben. Um einen Handlungsspielraum zu behalten, der nicht unmittelbar die Beteiligung des Personal- und Orga-
nisationsausschusses der Stadt Nürnberg und des LPA erfordert, soll diese Tabelle nicht mehr wie bisher Be-
standteil des eigentlichen Konzepts der modularen Qualifizierung der Stadt Nürnberg im feuerwehrtechnischen 
Dienst sein. Zukünftig sollen die Stellen, die die Voraussetzungen nach Nr. 2.2 Spiegelstrich 2 des Konzepts 
der Stadt Nürnberg erfüllen eine Zulassung für das Zusatzmodul der modularen Qualifizierung nach A 11 erlau-
ben. 
 
Mittelfristig sollen laut Berufsfeuerwehr Nürnberg die in Tabelle 2 aufgeführten Stellen hinsichtlich ihres Stellen-
wertes überprüft werden (derzeit Stellen nach A 10 bzw. A 9). 

 
Tabelle 2 

Stellenplannummer Stellenbezeichnung 

370.0153 Sachbearbeiter/in Bevölkerungsschutz 

370.0330 Sachbearbeiter/in Nachwuchsgewinnung und Förderung 

370.0445 Sachbearbeiter/in im Bereich Betriebsfeuerbeschau nördliches Stadt-
gebiet 

370.0446 Sachbearbeiter/in im Bereich Betriebsfeuerbeschau nördliches Stadt-
gebiet 

370.0455 Sachbearbeiter/in im Bereich Betriebsfeuerbeschau südliches Stadt-
gebiet 

370.0456 Sachbearbeiter/in im Bereich Betriebsfeuerbeschau südliches Stadt-
gebiet 

370.0606 Lehrdisponent/in ILS 

370.0608 Lehrdisponent/in ILS 

370.0620 Sachbearbeiter/in Rettungsdienst 

370.0650 Sachbearbeiter/in Funktaktischer Führer Digitalfunk 
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